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Teil III 

Betriebsvorschriften 

Abschnitt 1 

Freihalten von Wegen und Flächen 

§ 107 

Wege und Flächen auf dem Grundstück 

(1) Auf Rettungswegen und auf Bewegungsflä­
chen für die Feuerwehr, die als solche in den zur 
Baugenehmigung gehörenden Bauvorlagen ge­
kennzeichnet sind, ist es verboten, Kraftfahrzeuge 
oder sonstige Gegenstände abzustellen oder zu 
lagern. 

(2) Auf die Verbote des Absatzes 1 ist durch 
Schilder hinzuweisen. 

§ 108 

Rettungswege im Gebäude 

(1) Rettungswege müssen während der Betriebs­
zeit freigehalten und während der Dunkelheit be­
leuchtet werden. 

(2) Bewegliche Verkaufsstände dürfen an Ret­
tungswegen nur so aufgestellt werden, daß die Ret­
tungswege nicht eingeengt werden. 

(3) l Während des Betriebs müssen alle Türen in 
Rettungswegen unverschlossen sein. 2Rauchdichte, 
feuerhemmende oder feuerbeständige Türen dür­
fen in geöffnetem Zustand auch vorübergehend 
nicht festgestellt werden; sie müssen als Rettungs­
wege gekennzeichnet sein. 3 Auf Mittel- und Voll­
bühnen müssen während des Betriebs auch die 
Türen solcher Räume, die mehr als eine Ausgangs­
tür haben, und Verbindungstüren benachbarter 
Magazine unverschlossen sein . . 

(4) Verbindungstüren zwischen den Treppenräu­
men nach § 23 Abs. 3 müssen während der Veran­
staltung, außer in den Pausen, verschlossen sein. 

(5) Türen nach § 90 Abs. 2 müssen während der 
Benutzung von Thrn- und Spielhallen als Ver­
sammlungsräume verschlossen sein. 

(6) Abschlüsse nach § 24 Abs. 5 müssen während 
der Betriebszeit geöffnet und so gesichert sein, daß 
sie von Unbefugten nicht betätigt werden können. 

Abschnitt 2 

Dekorationen, Lagern von Gegenständen, Rauch­
verbote, Höchstzahl der Mitwirkenden 

§ 109 

Dekorationen und Ausstattungen 

(1) 1 Dekorationen, Möbel, Requisiten, Kleider 
und ähnliche Gegenstände dürfen nur außerhalb 
der Bühne, der Bühnenerweiterungen und der son­
stigen Spielfläche aufbewahrt werden; das gilt 
nicht für den Tagesbedarf. 2Sind die Bühnenerwei­
terungen gegen die Bühne mit Brandschutzab-

schlüssen versehen, so dürfen auf den Bühnener­
weiterungen auch Szenenaufbauten der laufenden 
Spielzeit bereitgestellt werden. 3 Auf der Bühne 
dürfen Dekorationen und sonstige Ausstattungsge­
genstände aus leichtentflammbaren Stoffen nicht 
verwendet werden. 4Auf Kleinbühnen und Mittel­
bühnen müs,sen sie mindestens schwerentflamm­
bar sein; das gilt nicht für Möbel und ähnliche Ge­
genstände. 5Scheinwerfer dürfen in der Nähe von 
Vorhängen und Dekorationen nicht aufgestellt 
werden. 6IhrBrennpunkt darf Vorhänge und Deko­
rationen nicht treffen. 7 Auf Kleinbühnen dürfen 
Soffitten höchstens 25 cm unter der Unterkante des 
Sturzes der Bühnenöffnung herabhängen. 

(2) Für Mittelbühnen gilt zusätzlich folgendes: 

Der Szenenaufbau muß so eingerichtet werden, 
daß die Rettungswege und der nach § 36 Abs. 2 not­
wendige Gang von mindestens 1 m Breite zwischen 
den Umfassungswänden der Bühne und den Deko­
rationen nicht eingeengt werden; dieser Gang ist in 
voller Breite freizuhalten. 

(3) Für Vollbühnen gilt zusätzlich zu Absatz 1 
folgendes: 

1. Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von De­
korationen und sonstigen Gegenständen freizu­
halten. 

2. An den Zügen dürfen nur die für den Tagesbe­
darf benötigten Dekorationen hängen. 

3. Der Szenenaufbau muß so eingerichtet werden, 
daß die Rettungswege und der nach § 44 Abs. 5 
notwendige Gang von mindestens 1,5 m Breite 
zwischen den Umfassungswänden der Bühne 
und dem Rundhorizont oder den Dekorationen 
nicht eingeengt werden. Dieser Gang ist in voller 
Breite freizuhalten. 

(4) lAuf Vorbühnen und Szenenflächen dürfen 
Dekorationen und Ausstattungsgegenstände nur 
verwendet werden, wenn sie aus nichtbrennbaren 
Stoffen bestehen; das gilt nicht für Möbel und Lam­
pen. 2Absatz 3 Nrn. 2 und 3 gelten sinngemäß. 3Mö­
bel und Lampen aus brennbaren Stoffen dürfen 
nicht an Zügen hochgezogen werden. 

(5) lZum Ausstatten von Versammlungsräumen 
und zugehörigen Nebenräumen und von Rettungs­
wegen (Fluren und Treppenräumen usw.) und zum 
Herstellen von Einbauten, Buden und ähnlichen 
Einrichtungen dürfen nur mindestens schwerent­
flammbare Stoffe verwendet werden. 2Zum Aus­
schmücken von Versammlungsräumen und zuge­
hörigen Nebenräumen dürfen nur mindestens 
schwerentflammbare Stoffe, zum Ausschmücken 
von Rettungswegen nur nichtbrennbare Stoffe ver­
wendet werden. 3Hängende Raumdekorationen 
müssen mindestens 2,5 m vom Fußboden entfernt 
sein. 4Ausschmückungen aus natürlichem Laub­
oder Nadelholz dürfen sich nur, solange sie frisch 
sind, in den Räumen befinden. 

(6) 1 Packmaterial darf nur in Räumen mit feuer­
beständigen Umfassungen und feuerhemmenden 
Türen aufbewahrt werden. 2 Ausnahmen können 
gestattet werden, wenn �~�e�i�n�e� Bedenken wegen 
Brandgefahr bestehen. 

(7) Auf Bühnen ist das Aufbewahren von Gegen­
ständen, die für Aufführungen nicht benötigt wer­
den, verboten. 
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§ 110 

Rauchen und Verwenden 
von offenem Feuer 

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offe­
nem Feuer oder offenem Licht sind verboten 

1. in Versammlungs räumen und den zugehörigen 
Nebenräumen einschließlich der Flure und Trep­
penräume, wenn der Versammlungsraum mit 
einer Vollbühne in Verbindung steht, 

2. in Filmtheatern, 

3. in Versammlungsräumen, die mit einer Mittel­
bühne in Verbindung stehen, und in Versamm­
lungsräumen mit Szenenflächen während der 
Aufführung, 

4. in Zirkussen, 

5. in fliegenden Bauten, die Reihenbestuhlung 
haben oder die während der Vorführung verdun­
kelt werden. 

(2) lAusnahmen vom Rauchverbot können für 
Räume außerhalb des Versammlungsraums gestat­
tet werden, wenn wegen des Brandschutzes Beden­
ken nicht bestehen. 2 Ausnahmen können ferner für 

\ Versammlungsräume nach Absatz 1 Nrn.2 und 3 
gestattet werden, wenn die Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen und 

1. die Wand- und Deckenverkleidungen aus nicht­
brennbaren Baustoffen und die Bezüge der Be­
stuhlung aus mindestens schwerentflammbaren 
Stoffen bestehen, 

2. bei Reihenbestuhlung für zwei Sitze mindestens 
ein fest angebrachter Aschenbecher vorhanden 
is.t, 

3. eine ausreichende Be- und Entlüftung vorhan-
den ist. 

3Wird die Ausnahme auf Teile eines Versammlungs­
raums (Raucherloge) beschränkt, so müssen die 
Teile durch Sicherheitsglas vom übrigen Raum ab­
getrennt sein und be·sonders be- und entlüftet wer­
den. 4Raucherlogen dürfen von den anderen Teilen 
des Versammlungsraums nicht betreten werden 
können. 

(3) lAuf Bühnen, Vorbühnen und Szenenflächen, 
auf Bühnenerweiterungen, in Umkleideräumen, 
Werkstätten und Magazinen und in Treppenräu­
men und Fluren des Bühnenhauses ist das Rauchen 
verboten. 2Den Darstellern kann das Rauchen wäh­
rend des Spiels auf Bühnen oder Szenenflächen ge­
stattet werden, wenn es in der Rolle begründet ist. 
3 Ausnahmen vom Rauchverbot können für Um­
klei~eräume gestattet werden, wenn wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. 

(4) lOffenes Feuer, offenes Licht, Feuerwerk, 
brennbare Flüssigkeiten, daraus hergestellte Mi­
schungen und ähnliche feuergefährliche Stoffe 
dürfen auf Bühnen, Bühnen~rweiterungen und auf 
Szenenflächen im Versammlungsraum nicht ver­
wendet oder aufbewahrt werden. 2Ausnahmen für 
szenische Zwecke können gestattet werden, wenn 
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen 
und- die gleiche oder eine ähnliche szenische Wir­
kung durch weniger gefährliche Mittel oder Ein­
richtungen nicht erreicht werden kann. 

(5) 1 Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist durch 
deutlich lesbare Anschläge in genügender Zahl hin­
zuweisen. 2 An den Ausgängen der Räume nach Ab­
satz 3 ist ein Anschlag anzubringen, der auf das 
Rauchverbotaußerhalb dieser Räume hinweist. 

§111 

Höchstzahl von Personen 
in Umkleideräumen 

von Theatern 

(1) 1 Umkleideräume für Mitwirkende dürfen 
nur von so vielen Personen gleichzeitig benutzt 
werden, daß auf eine Person mindestens 3 m 2 
Grundfläche entfallen. 2In über 12 m 2 großen Um­
kleideräumen für Mitwirkende ist an den Türen 
kenntlich zu machen, wieviele Personen den Raum 
gleichzeitig benutzen dürfen. 

(2) Umkleideräume für die Betriebsangehörigen 
dürfen nur von so vielen Personen gleichzeitig be­
nutzt werden, daß auf eine Person mindestens 2 m 2 
Grundfläche entfallen. 

Abschnitt 3 

Reinigen der Räume, Bedienung und Wartung der 
technischen Einrichtungen 

§ 112 

Reinigung 

Bühnen und Szenenflächen und ihre Dekoratio­
nen sind möglichst staubfrei zu halten und jährlich 
mindestens einmal gründlich zu reinigen. 

§ 113 

Bedienung und Wartung der technischen 
Einrichtungen 

(1) Mit der Bedienung und Wartung bühnentech­
nischer Einrichtungen, Beleuchtungs-, Maschinen­
und Heizungsanlagen, versenkbarer oder ver­
schiebbarer Podien dürfen nur erfahrene und zu­
verlässige Personen beauftragt werden. 

(2) Veränderliche Spielflächen dürfen erst in Be­
trieb genommen werden, wenn die für den Aufbau 
Verantwortlichen sie freigegeben haben. 

(3) Arbeitsböden (Arbeitsbühnen) über Platzflä­
chen dürfen während der Anwesenheit von Besu­
chern nur von den dafür bestimmten Personen und 
nur Ohne Werkzeug begangen werden. 

(4) IDer Schutzvorhang (§ 55) muß während der 
Spielzeit täglich vor der ersten Vorstellung in Ge­
genwart der Feuerwehr durch Aufziehen und Her­
ablassen auf seine Betriebssicherheit geprüft wer­
den. 2Er darf vor einer Vorstellung erst aufgezogen 
werden, wenn die Feuersicherheitswache ihren 
Platz eingenommen hat. 3Der Schutzvorhang ist 
nach jeder Vorstellung herabzulassen; er muß zu 
allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen sein. 
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Abschnitt 4 

Anwesenheit und Belehrung der 
verantwortlichen Personen 

§ 114 

Anwesenheit des Betreibers 

Während des Betriebs von Versammlungsstätten 
muß der Betreiber oder ein geeigneter Beauftragter 
ständig anwesend sein; er ist für die Einhaltung der 
Betriebsvorschriften ver an twortlich. 

§ 115 

Anwesenheit technischer Fachkräfte 

(1) lAuf Vollbühnen müssen während der Vor­
stellungen und des sonstigen technischen Betriebs 
ein Theatermeister und ein Beleuchtungsmeister 
anwesend sein. 2Sie müssen auch anwesend sein, 
wenn durch Instandsetzungsarbeiten mit wesentli­
chen Eingriffen in die technischen Einrichtungen 
der Bühne oder in die Beleuchtungsanlage zu rech­
nen ist . 3 Auf Vollbühnen mit einer Bühnenfläche 
bis zu 350 m2 darf einer der beiden Meister, wenn er 
vorübergehend verhindert ist, durch einen erfahre­
nen Bühnenhandwerker oder Beleuchter vertreten 
werden ; das gilt nicht für die Einrichtung, für Ge­
neralproben und für die erste Aufführung von 
Stücken. 

(2) Für Mittelbühnen, Kleinbühnen und Szenen­
flächen bestimmt die untere Bauaufsichtsbehörde 
auf Grund der Größe der Bühne oder Szenenfläche 
und der vorhandenen bühnen- und beleuchtungs­
technischen Einrichtungen, ob während der Vor­
stellung oder während des sonstigen technischen 
Betriebs Bühnenmeister, Beleuchtungsmeister und 
sonstige Fachkräfte anwesend sein müssen. 

(3) Theatermeister und Beleuchtungsmeister 
müssen im Besitz eines Befähigungszeugnisses 
nach den Vorschriften über technische Bühnenvor­
stände sein. 

(4) Auf Kunsteisfeldern und Kunsteisbahnen, 
für deren Eisherstellung die in § 84 Abs. 3 und § 93 
Abs.4 genannten Kältemittel verwendet werden, 
muß eine mit der Anlage vertraute Person während 
des Betriebs anwesend sein. 

§ 116 

Feuersicherhei tswache 

(1) Eine Feuersicherheitswache muß anwesend 
sein 

1. für jede Vorstellung und für jede Generalprobe 
mit und ohne Zuschauer auf Vollbühnen, auf 
Mittelbühnen sowie auf Szenenflächen mit einer 
Grundfläche über 200 m2; 

2. für zirzensische Vorführungen auf Spielflächen 
innerhalb von Versammlungsräumen; 

3. für Vorführungen mit Fahrzeugen mit Verbren­
nungsmotor innerhalb von Versammlungsräu­
men. 

(2) Im übrigen kann eine Feuersicherheitswache 
verlangt werden, wenn es zur Gefahrenabwehr er­
forderlich ist. 

(3) Die Feuersicherheitswache wird von der Feu­
erwehr gestellt. 

(4) Den Anordnungen der Feuersicherheitswa­
che ist zu folgen. 

§ 117 

Wachdienst 

I In Versammlungsstätten mit Vollbühne und in 
Zirkussen muß während der Spielzeit ein ständiger 
Wachdienst bestehen. 2Ein Wächter braucht in der 
Zeit nicht anwesend zu sein, in der die Feuersicher­
heitswache anwesend ist. 

§ 118 

Belehrung der Mitwirkenden und 
Betriebsangehörigen 

Die Mitwirkenden und Betriebsangehörigen sind 
bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach 
jährlich mindestens einmal, nicht ständig Mitwir­
kende während der ersten Anwesenheit in der Ver­
sammlungsstätte, zu belehren über 

1. die Bedienung der Feuermeldeeinrichtung und 
der Sicherheitsbeleuchtung, 

2. das Verhalten bei Brand oder Panik, 

3. die Betriebsvorschriften. 

Abschnitt 5 

Sonstige Betriebsvorschriften 

§ 119 

Probe vor Aufführungen 

(1) lAuf Vollbühnen und Mittelbühnen und auf 
Szenenflächen mit einer Grundfläche von über 
200 m2 muß vor jeder ersten Aufführung und vor 
jeder Neuaufführung eines Stücks eine nichtöffent­
liche Probe mit vollem Szenenaufbau und voller 
Beleuchtung stattfinden. 2Diese Probe ist der unte­
ren Bauaufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden 
vorher anzuzeigen. 3Beabsichtigte wesentliche Än­
derungen des Szenenaufbaus nach der Probe sind 
der zuständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen. 

(2) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann auf 
die Probe verzichten, wenn es nach der Art des 
Stücks oder nach dem .Umfang des Szenenaufbaus 
unbedenklich ist. 

§ 120 

Bestuhlungsplan 

I Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung 
genehmigten Bestuhlungsplans ist in der Nähe des 
Haupteingangs eines jeden Versammlungsraums 
gut sichtbar anzubringen. 2Die hierin festgelegte 
Ordnung darf nicht geändert, in dem Plan nicht 
vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen wer­
den. 
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Abschnitt 6 

F)lmvorführungen 

Unterabschnitt 1 

Filmvorführungen 
mit Sicherheitsfilm 

§ 121 

Verwendung und Aufbewahrung von 
Sicherheitsfilm 

(1) Im Versammlungsraum dürfen nur die für 
eine Vorführung benötigten Filmrollen in ihren Be­
hältern gelagert werden. 

(2) 11m Bildwerferraum und den zugehörigen 
Betriebsräumen dürfen nur Gegenstände gelagert 
oder vorübergehend abgestellt werden, die für die 
Vorführung benötigt werden. 2Kleidungsstücke 
dürfen im Bildwerferraum nur in Schränken unter­
gebracht werden. 3Mehr als 30 g h~ichtentzünd­
licher Filmklebestoff darf im Bildwerferraum nicht 
vorhanden sein. 

(3) Das Betreten des Bildwerferraums und der 
zugehörigen Betriebsräume ist für Unbefugte ver­
boten. 

(4) Die Rettungswege aus den Bildwerferräu­
men sind ständig freizuhalten. 

§ 122 

Aushänge und Aufschriften 

(1) Die Betriebsvorschriften sind im Bildwerfer­
raum an glj.t sichtbarer Stelle anzubringen. 

(2) An der Außenseite der Tür zum Bildwerfer­
raum oder zum Nebenraum ist die Aufschrift anzu­
bringen: "Zutritt für Unbefugte verboten" . 

Unterabschnitt 2 

Filmvorführungen mit Zellhornfilm 

§ 123 

Verwendung und Aufbewahrung 
von Zellhornfilm 

(1) Für Vorführungen mit Zellhornfilm gelten 
die §§ 121, 122 und die folgenden Vorschriften. 

(2) Das selbsttätige Vorführen von Zellhornfil­
men ist verboten. 

(3) Der Vorführer darf seinen Platz am Bildwer­
fer nicht verlassen und die Umwickelvorrichtung 
nicht bedienen, solange die Bildwerfer in Betrieb 
sind. 

(4) 11m Bildwerferraum darf höchstens der Ta­
gesbedarf an Zellhorn filmen aufbewahrt werden. 
2Er muß mit Ausnahme je einer Filmrolle, die sich 
in den Bildwerfern und auf der Umwickelvorrich­
tung befinden dürfen, in einem besonderen Behäl­
ter (Filmschrank) untergebracht sein. 3Ein darüber 
hinausgehender Bestand muß außerhalb des Ver­
sammlungsraums, des Bildwerferraums oder elek­
trischer Betriebsräume in den Transportkartons 
verschlossen aufbewahrt werden. 

(5) lDer Filmschrank muß in möglichst großer 
Entfernung von den Bildwerfern und in mindestens 
1 m Höhe über dem Fußboden angebracht werden. 
2Er muß aus Hartholz bestehen und in abgeschlos­
sene Fächer für jede Filmrolle eingeteilt sein. 

(6) 1 Filmschrank und Umwickelvorrichtung 
durfen sich nicht im Rettungsweg für den Vorführer 
befinden und müssen von Heizkörpern, Feuerstät­
ten und Heizgeräten mindestens 1 m entfernt sein. 
2Die Umwickelvorrichtung muß von den Bildwer­
fern einen Abstand von mindestens 1,5 m haben und 
darf sich nicht unmittelbar unter dem Filmschrank 
befinden. 

(7) 1 Zellhornfilme müssen auf Spulen aus nicht­
brennbaren Stoffen aufgewickelt sein. 2Zellhorn­
filme dürfen nicht in der Nähe des Bildwerfers ab­
gelegt werden. 

(8) Solange sich Zellhornfilme im Bildwerfer­
raum befinden, ist es in diesem und in den mit ihm 
verbundenen Nebenräumen verboten, Zündhölzer, 
Feuerzeuge und Kochgeräte zu benutzen. 

Teil IV 

Prüfungen, weitere Anforderungen, 
Ordnungswidrigkeiten, Schlußvorschriften 

§ 124 

Prüfungen 

(1) lDer Betreiber der Versammlungsstätte hat 
die Rauchabzugseinrichtungen, die Feuerlösch-, 
Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, den Schutz­
vorhang und die Blitzschutzanlage vor Inbetrieb­
nahme und dann jährlich, die Lüftungsanlagen vor 
Inbetriebnahme und dann mindestens einmal in­
nerhalb von zwei Jahren durch einen Sachverstän­
digen prüfen zu lassen. 2Der Feuerwehr ist Gele­
genheit zu geben, an der Prüfung der Rauchabzugs­
einrichtungen und der Feuerlösch- und Feuermel­
deeinrichtungen teilzunehmen. 

(2) lDer Betreiber hat die elektrischen Anlagen 
vor der Inbetriebnahme durch einen Sachverstän­
digen prüfen zu lassen. 2Das gilt. auch, bevor die 
Anlage nach einer wesentlichen Anderung wieder 
in Betrieb genommen werden soll. 3Die Prüfung ist 
alle zwei Jahre zu wiederholen. 4In Versammlungs­
stätten mit Vollbühne, mit Mittelbühne von mehr 
als 100 m2 Grundfläche, in Versammlungsräumen 
mit einer Szenenfläche von mehr als 200 m2 Grund­
fläche und in ortsfesten Zirkussen sind die wieder­
kehrenden Prüfungen jährlich vorzunehmen. 5Im 
Einzelfall kann die untere Bauaufsichtsbehörde 
kürzere Fristen festsetzen, wenn es zur Gefahren­
abwehr erforderlich ist. 

(3) Treten an Anlagen, die in den Absätzen 1 und 
2 genannt sind, Schadensfälle auf, kann die untere 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall weitere Prüfun­
gen anordnen. 

(4) lFür die Prüfungen hat der Betreiber die nö­
tigen Vorrichtungen und fachlich geeigneten Ar­
beitskräfte bereitzustellen und die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten. 2Für die Prüfung der 
elektrischen Anlagen sind erforderlich 
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1. ein Schaltplan der allgemeinen Stromvertei­
lung, 

2. ein Schaltplan der Sicherheitsbeleuchtung, 

3. ein in maßstäbliche Grundrißpläne aller Ge­
schosse eingetragener Installationsplan, der er­
kennen läßt 

a) die Lage aller elektrischen Betriebsräume 
und Verteilungen, 

b) die Lage der Sicherheitsleuchten mit ihrer 
Nummernbezeichnung und Leistung in Watt, 

c) die Lage der Schaltstellen für die Sicherheits-
beleuchtung, 

d) die Lage der Bereichsschalter, 

e) die Lage vom "Schalter Bildwerferraum" . 

(5) Der Betreiber hat dem Sachverständigen den 
Zugang zu den Anlagen zu gestatten; er hat den Be­
richt des Sachverständigen der unteren Bauauf­
sichtsbehörde vorzulegen. 

(6) Der Betreiber hat die von den Sachverständi­
gen bei den Prüfungen festgestellten Mängel unver­
züglich zu beseitigen und die Beseitigung der unte­
ren Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. 

(7) Die untere Bauaufsichtsbehörde hat zu prü­
fen 

1. Versammlungsstätten mit Vollbühne mindestens 
einmal jährlich, 

2. Versammlungsstätten mit Mittel- und Klein­
bühne, mit Szenenflächen, Versammlungsstät­
ten für Filmvorführungen und Versammlungs­
stätten mit einem Fassungsvermögen von mehr 
als 1000 Besuchern in Abständen von längstens 
drei Jahren, 

3. alle übrigen Versammlungsstätten in Abständen 
von längstens fünf Jahren. 

§ 125 

Einstellen des Betriebs 

Der Betreiber ist verpflichtet, den Betrieb der 
Versammlungsstätte einzustellen, wenn die für die 
Sicherheit der Versammlungsstätte notwendigen 
Anlagen, Vorrichtungen oder Einrichtungen nicht 
betriebsfähig sind. 

§ 126 

Weitere Anforderungen 

1 Weitere Anforderungen als nach dieser Verord­
nung können gestellt werden, wenn es zur Gefah­
renabwehr im Einzelfall erforderlich ist. 2Das gilt 
insbesondere für das Aufstellen von Tischen, Stüh­
len, Ständen, für Einbauten, für die Sicherung der 
Rettungswege und für die Beleuchtung. 

§ 127 

Anwendung der Betriebsvorschriften auf 
bestehende Versammlungsstätten 

(1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Verordnung bestehenden Versammlungsstätten 
sind die Betriebsvorschriften dieser Verordnung 
entsprechend anzuwenden. 

(2) IDie Fristen nach § 124 Abs. 1, 2 und 7 rech­
nen für bestehende Versammlungsstätten von dem 
Zeitpunkt, an dem die Anlagen, Vorrichtungen und 
Einrichtungen nach den bisher geltenden Vor­
schriften letztmalig geprüft worden sind. 2Bestan­
den bisher solche Vorschriften nicht, so sind die An­
lagen, Vorrichtungen und Einrichtungen erstmals 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung zu prüfen. 

§ 128 

Vorübergehende Verwendung von Räumen 

1 Sollen Lichtspielvorführungen, Theaterauffüh­
rungen und sonstige Schaustellungen vor mehr als 
100 Besuchern in Räumen durchgeführt werden, 
die nicht den Vorschriften der Verordnung entspre­
chen, ist dafür eine Genehmigung notwendig. 2Die 
Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn die Räume 
nur vorübergehend für diesen Zweck verwendet 
werden und keine Bedenken wegen Brandgefahr 
und wegen Gefahren für Leben oder' Gesundheit 
bestehen. 3Die Betriebsvorschriften gelten entspre­
chend. 

§ 129 

Ordnungswidrigkei ten 

(1) Nach Art. 89 Abs.1 Nr.10 BayBO kann mit 
Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 107 Abs. 1 auf Rettungswegen oder 
auf Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
Kraftfahrzeuge oder sonstige Gegenstände ab­
stellt oder lagert, 

2. entgegen § 108 Abs.1 Rettungswege während 
der Betriebszeit nicht freihält und während der 
Dunkelheit nicht beleuchtet, 

3. entgegen § 108 Abs.3 Türen verschließt oder 
feststellt, 

4. entgegen § 109 Abs. 1 Sätze 3 und 4 und Abs. 5 
andere als die dort genannten Stoffe verwen­
det, 

5. entgegen § 109 Abs. 4 Satz 1 andere als nicht­
brennbare Dekorationen oder Ausstattungsge­
genstände verwendet, 

6. entgegen § 115 Abs. 4 den Betrieb von Kunsteis­
bahnen zuläßt, ohne daß eine mit der Anlage 
vertraute Person anwesend ist, 

7. entgegen § 120 Satz 2 die in dem Bestuhlungs­
plan festgelegte Ordnung ändert oder in dem 
Plan nicht vorgesehene Plätze schafft, 

8. entgegen § 125 den Betrieb der Versammlungs­
stätte nicht einstellt, 

9. entgegen § 128 Räume ohne Geneh,migung ver­
wendet, 

10. entgegen § 124 Abs. 1 bis 3 die vorgeschriebe­
nen oder angeordneten Prüfungen nicht oder 
nicht rechtzeitig durchführen läßt. 

(2) Nach Art. 38 Abs. 4 :r:,StVG kann mit Geld­
buße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen § 109 Abs . 1 Satz 1 Dekorationen, Mö­
bel, Requisiten, Kleider oder ähnliche Gegen­
stände auf der Bühne, den Bühnenerweiterun­
gen oder den sonstigen Spielflächen aufbewahrt, \ 

2. entgegen § 109 Abs. 4 Satz 3 Möbel oder Lampen 
aus brennbaren Stoffen an Zügen hochzieht, 

3. entgegen § 110 Abs. 1, 3 und 4 raucht, offenes 
Feuer oder offenes Licht verwendet oder brenn­
bare'Flüssigkeiten lagert oder aufbewahrt, 

4. entgegen § 114 während des Betriebs einer Ver­
sammlungsstätte als Betreiber oder als Beauf­
tragter nicht ständig anwesend-ist, 

5. entgegen § 115 Abs. 1 und 2 den Betrieb von Büh­
nen oder Szenenflächen zuläßt, ohne daß die in 
diesen Vorschriften genannten oder von der Bau­
aufsichtsbehörde bestimmten Personen anwe­
send sind, 

6. entgegen § 116 Abs. 1 und 2 den Betrieb einer An­
lage zuläßt, ohne daß eine Feuersicherheitswa­
che anwesend ist, 

7. entgegen § 116 Abs. 4 den Anordnungen der Feu­
ersicherheitswache nicht Folge leistet, 

8. entgegen § 121 im Versammlungsraum mehr 
Filmrollen als zulässig lagert, 

9. entgegen § 123 Abs.8 Zündhölzer, Feuerzeuge 
oder Kochgeräte benutzt. 

§ 130 

(gegenstandslos) 

§ 131 

Zuständigkeiten 

Diese Verordnung wird auch insoweit von der 
unteren Bauaufsichtsbehörde vollzogen, als sich 
deren Zuständigkeit nicht schon aus der Bayeri­
schen Bauordnung ergibt. 

§ 132 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 

München, den 17. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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